
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

310-4 Zivilprozessordnung (ZPO) 
 

3. Aktualisierung 2009 (5. August 2009) 
 
 
Die Zivilprozessordnung wurde durch Art. 1 des Gesetzes über die Internetversteigerung in der Zwangs-
vollstreckung und zur Änderung anderer Gesetze v. 30. Juli 2009, BGBl. I S. 2474, mit Wirkung vom  
5. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 814  Öffentliche Versteigerung 

Die gepfändeten Sachen sind von dem Ge-
richtsvollzieher öffentlich zu versteigern; Kostbar-
keiten sind vor der Versteigerung durch einen 
Sachverständigen abzuschätzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 814  Öffentliche Versteigerung 

(1) Die gepfändeten Sachen sind von dem Ge-
richtsvollzieher öffentlich zu versteigern; Kostbar-
keiten sind vor der Versteigerung durch einen 
Sachverständigen abzuschätzen. 

(2) Eine öffentliche Versteigerung kann nach 
Wahl des Gerichtsvollziehers 

1. als Versteigerung vor Ort oder 
2. als allgemein zugängliche Versteigerung 

im Internet über eine Versteigerungs-
plattform 

erfolgen. 
(3) Die Landesregierungen bestimmen für 

die Versteigerung im Internet nach Absatz 2 
Nummer 2 durch Rechtsverordnung 

1. den Zeitpunkt, von dem an die Versteige-
rung zugelassen ist, 

2. die Versteigerungsplattform, 
3. die Zulassung zur und den Ausschluss 

von der Teilnahme an der Versteigerung; 
soweit die Zulassung zur Teilnahme oder 
der Ausschluss von einer Versteigerung 
einen Identitätsnachweis natürlicher Per-
sonen vorsieht, ist spätestens ab dem 
1. Januar 2013 auch die Nutzung des 
elektronischen Identitätsnachweises 
(§ 18 des Personalausweisgesetzes) zu 
diesem Zweck zu ermöglichen, 

4. Beginn, Ende und Abbruch der Verstei-
gerung, 

5. die Versteigerungsbedingungen und die 
sonstigen rechtlichen Folgen der Ver-
steigerung einschließlich der Belehrung 
der Teilnehmer über den Gewährleis-
tungsausschluss nach § 806, 

6. die Anonymisierung der Angaben zur 
Person des Schuldners vor ihrer Veröf-
fentlichung und die Möglichkeit der Ano-
nymisierung der Daten der Bieter, 

7. das sonstige zu beachtende besondere 
Verfahren. 

 



 

 

    
 

 
 
 
 
§ 816  Zeit und Ort der Versteigerung 

(1)-(3) … 
(4) Bei der Versteigerung gelten die Vorschrif-

ten des § 1239 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
§ 817  Zuschlag und Ablieferung 

(1) Dem Zuschlag an den Meistbietenden soll 
ein dreimaliger Aufruf vorausgehen; die Vorschrif-
ten des § 156 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
anzuwenden. 

(2) Die Ablieferung einer zugeschlagenen Sa-
che darf nur gegen bare Zahlung geschehen. 

 
 
 
 
 
 
 
(3)-(4) … 

 

Sie können die Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. 
 
§ 816  Zeit und Ort der Versteigerung 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Bei der Versteigerung gilt die Vorschrift 

des § 1239 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend; bei der Versteige-
rung vor Ort ist auch § 1239 Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzu-
wenden. 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht bei einer 
Versteigerung im Internet. 
 
§ 817  Zuschlag und Ablieferung 

(1) Bei der Versteigerung vor Ort soll dem 
Zuschlag an den Meistbietenden ein dreimali-
ger Aufruf vorausgehen. Bei einer Versteige-
rung im Internet ist der Zuschlag der Person 
erteilt, die am Ende der Versteigerung das 
höchste, wenigstens das nach § 817a Absatz 1 
Satz 1 zu erreichende Mindestgebot abgegeben 
hat; sie ist von dem Zuschlag zu benachrichti-
gen. § 156 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt 
entsprechend. 

(2) Die zugeschlagene Sache darf nur abge-
liefert werden, wenn das Kaufgeld gezahlt wor-
den ist oder bei Ablieferung gezahlt wird. 

(3)-(4) (unverändert) 
 

 
 


